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Synoptische Darstellung ausgewählter Staatsziele in den Verfassungen der Bundesländer 

Ausarbeitung des Informations- und Dokumentationsdiensts vom 30. August 2013 
für den Sonderausschuss „Verfassungsreform“ 

In den Landesverfassungen gibt es - soweit ersichtlich - keine Beispiele insbesondere für folgende Staatsziele: Bekenntnis zur 
Stärkung des Ehrenamtes, Verpflichtung zur Nachhaltigkeit und das Anstreben von Generationengerechtigkeit. 

 

Land Artikel Förderung der Wirtschaft 

BY 153 Die selbständigen Kleinbetriebe und Mittelstandsbetriebe in Landwirtschaft, Handwerk, Handel, Gewerbe und Industrie sind 
in der Gesetzgebung und Verwaltung zu fördern und gegen Überlastung und Aufsaugung zu schützen. Sie sind in ihren Be-
strebungen, ihre wirtschaftliche Freiheit und Unabhängigkeit sowie ihre Entwicklung durch genossenschaftliche Selbsthilfe zu 
sichern, vom Staat zu unterstützen. Der Aufstieg tüchtiger Kräfte aus nichtselbständiger Arbeit zu selbständigen Existenzen 
ist zu fördern. 

HB 39 
 
 

 

40 

(1) Der Staat hat die Pflicht, die Wirtschaft zu fördern, eine sinnvolle Lenkung der Erzeugung, der Verarbeitung und des Wa-
renverkehrs durch Gesetz zu schaffen, jedermann einen gerechten Anteil an dem wirtschaftlichen Ertrag aller Arbeit zu si-
chern und ihn vor Ausbeutung zu schützen. 

(2) Im Rahmen der hierdurch gezogenen Grenzen ist die wirtschaftliche Betätigung frei. 

(1) Selbständige Klein- und Mittelbetriebe in Landwirtschaft, Industrie, Handwerk, Handel und Schiffahrt sind durch Gesetz-
gebung und Verwaltung zu schützen und zu fördern. 

(2) Genossenschaften aller Art und gemeinnützige Unternehmen sind als Form der Gemeinwirtschaft zu fördern. 
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Ausarbeitung für den SoA „VR“ zu Staatszielen in Landesverfassungen (I+D-Dienst/L 206, Stand: August 2013) 

 

Land Artikel Förderung der Wirtschaft 

HH Ein-
gangs-
formel, 
Sätze 
3, 4 

Durch Förderung und Lenkung befähigt sie (die Freie und Hansestadt Hamburg) ihre Wirtschaft zur Erfüllung dieser Aufga-
ben und zur Deckung des wirtschaftlichen Bedarfs aller. Auch Freiheit des Wettbewerbs und genossenschaftliche Selbsthilfe 
sollen diesem Ziele dienen. 

HE 43 (1) Selbständige Klein- und Mittelbetriebe in Landwirtschaft, Gewerbe, Handwerk und Handel sind durch Gesetzgebung und 
Verwaltung zu fördern und besonders vor Überlastung und Aufsaugung zu schützen. 

(2) Zu diesem Zweck ist die genossenschaftliche Selbsthilfe auszubauen. 

NW 28 Die Klein- und Mittelbetriebe in Landwirtschaft, Handwerk, Handel und Gewerbe und die freien Berufe sind zu fördern. Die 
genossenschaftliche Selbsthilfe ist zu unterstützen. 

RP 65 (1) Die selbständigen Betriebe der Landwirtschaft, der Industrie, des Gewerbes, Handwerks und Handels sind in der Erfüllung 
ihrer volkswirtschaftlichen Aufgabe mit geeigneten Mitteln zu fördern. 

(2) Dies gilt auch für den Ausbau genossenschaftlicher Selbsthilfe. 

(3) Das Genossenschaftswesen ist zu fördern. 

SL 54 Der selbstständige saarländische Mittelstand in Industrie, Gewerbe, Handwerk und Handel ist zu fördern und in seiner freien 
Entfaltung zu schützen. 

In gleicher Weise ist das Genossenschaftswesen zu fördern. 
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Ausarbeitung für den SoA „VR“ zu Staatszielen in Landesverfassungen (I+D-Dienst/L 206, Stand: August 2013) 

 

Land Artikel Bekenntnis zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

BW Vor-
spruch 

Im Bewußtsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen (…) und entschlossen, (…), an der Schaffung eines Europas 
der Regionen sowie der Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aktiv mitzuwirken (…) 

HB 65 (Die Freie Hansestadt Bremen…) fördert die grenzüberschreitende regionale Zusammenarbeit, die auf den Aufbau nachbar-
schaftlicher Beziehungen, auf das Zusammenwachsen Europas und auf die friedliche Entwicklung der Welt gerichtet ist. 

MV 11 Das Land Mecklenburg-Vorpommern wirkt im Rahmen seiner Zuständigkeiten an dem Ziel mit, die europäische Integration zu 
verwirklichen und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, insbesondere im Ostseeraum, zu fördern. 

RP 74a (Rheinland-Pfalz…) arbeitet mit anderen europäischen Regionen zusammen und unterstützt grenzüberschreitende Bezie-
hungen zwischen benachbarten Gebietskörperschaften und Einrichtungen. 

SL 60 (Das Saarland…) arbeitet mit anderen europäischen Regionen zusammen und unterstützt grenzüberschreitende Beziehun-
gen zwischen benachbarten Gebietskörperschaften und Einrichtungen. 

SN 12 (Förderung regionaler Zusammenarbeit) 

Das Land strebt grenzüberschreitende regionale Zusammenarbeit an, die auf den Ausbau nachbarschaftlicher Beziehungen, 
auf das Zusammenwachsen Europas und auf eine friedliche Entwicklung in der Welt gerichtet ist. 
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Ausarbeitung für den SoA „VR“ zu Staatszielen in Landesverfassungen (I+D-Dienst/L 206, Stand: August 2013) 

 

Land Artikel Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Landesgebiet 

BB 44 (Strukturförderung) 

Das Land gewährleistet eine Strukturförderung der Regionen mit dem Ziel, in allen Landesteilen gleichwertige Lebens- und 
Arbeitsbedingungen zu schaffen und zu erhalten. 

HB 65  (3) Die Freie Hansestadt Bremen bekennt sich zum Zusammenhalt der Gemeinden des Landes und wirkt auf gleichwertige 
Lebensverhältnisse hin. 
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Ausarbeitung für den SoA „VR“ zu Staatszielen in Landesverfassungen (I+D-Dienst/L 206, Stand: August 2013) 

 

Land Artikel Schutz und Förderung von Familie und Elternschaft 

BY 124 
 

125 

(1) Ehe und Familie sind die natürliche und sittliche Grundlage der menschlichen Gemeinschaft und stehen unter dem be-
sonderen Schutz des Staates. 

(1) (…) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge des Staates. 

(2) Die Reinhaltung, Gesundung und soziale Förderung der Familie ist gemeinsame Aufgabe des Staates und der Gemein-
den. 

(3) Kinderreiche Familien haben Anspruch auf angemessene Fürsorge, insbesondere auf gesunde Wohnungen. 

BE 12 (1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. 

(2) Andere auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaften haben Anspruch auf Schutz vor Diskriminierung. 

(3) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. 

(4) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt wer-
den, wenn die Erziehungsberechtigten ihrem Erziehungsauftrag nicht nachkommen. 

(5) Wer in häuslicher Gemeinschaft Kinder erzieht oder für andere sorgt, verdient Förderung. 

(6) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. 

(7) Frauen und Männern ist es zu ermöglichen, Kindererziehung und häusliche Pflegetätigkeit mit der Erwerbstätigkeit und 
der Teilnahme am öffentlichen Leben zu vereinbaren. Alleinerziehende Frauen und Männer, Frauen während der Schwan-
gerschaft und nach der Geburt haben Anspruch auf besonderen Schutz im Arbeitsverhältnis. 

BB 26 (1) Ehe und Familie sind durch das Gemeinwesen zu schützen und zu fördern. Besondere Fürsorge wird Müttern, Alleiner-
ziehenden und kinderreichen Familien sowie Familien mit behinderten Angehörigen zuteil. 

(2) Die Schutzbedürftigkeit anderer auf Dauer angelegter Lebensgemeinschaften wird anerkannt. 
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Ausarbeitung für den SoA „VR“ zu Staatszielen in Landesverfassungen (I+D-Dienst/L 206, Stand: August 2013) 

 

Land Artikel Schutz und Förderung von Familie und Elternschaft 

(3) Wer in Ehe, Familie oder einer anderen Lebensgemeinschaft psychische oder physische Gewalt erleidet, hat Anspruch 
auf Hilfe und Schutz des Gemeinwesens. 

(4) Die Hausarbeit, die Erziehung der Kinder, die häusliche Pflege Bedürftiger und die Berufsarbeit werden gleichgeachtet. 

HB 21 
 

 

 

22 

 

 

23 
 

 

 

 

54 

(1) Ehe und Familie bilden die Grundlage des Gemeinschaftslebens und haben darum Anspruch auf den Schutz und die För-
derung des Staates. 

(2) Die eingetragene Lebenspartnerschaft ist der Ehe in diesem Sinne gleichgestellt. 

 

(1) Mann und Frau haben in der Ehe die gleichen bürgerlichen Rechte und Pflichten. 

(2) Die häusliche Arbeit und die Kindererziehung werden der Erwerbstätigkeit gleichgesetzt. 

 

(1) Die Eltern haben das Recht und die Pflicht, ihre Kinder zu aufrechten und lebenstüchtigen Menschen zu erziehen. Staat 
und Gemeinde leisten ihnen hierbei die nötige Hilfe. 

(2) In persönlichen Erziehungsfragen ist der Wille der Eltern maßgebend. 

(3) Das Erziehungsrecht kann den Eltern nur durch Richterspruch nach Maßgabe des Gesetzes entzogen werden. 

 

Durch Gesetz sind Einrichtungen zum Schutz der Mütter und Kinder zu schaffen und die Gewähr, daß die Frau ihre Aufgabe 
im Beruf und als Bürgerin mit ihren Pflichten als Frau und Mutter vereinen kann. 
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Ausarbeitung für den SoA „VR“ zu Staatszielen in Landesverfassungen (I+D-Dienst/L 206, Stand: August 2013) 

 

Land Artikel Schutz und Förderung von Familie und Elternschaft 

HE 30 (1) Die Arbeitsbedingungen müssen so beschaffen sein, daß sie die Gesundheit, die Würde, das Familienleben und die kultu-
rellen Ansprüche des Arbeitnehmers sichern; insbesondere dürfen sie die leibliche, geistige und sittliche Entwicklung der Ju-
gendlichen nicht gefährden. 

(2) Das Gesetz schafft Einrichtungen zum Schutze der Mütter und Kinder, und es schafft die Gewähr, daß die Frau ihre Auf-
gaben als Bürgerin und Schaffende mit ihren Pflichten als Frau und Mutter vereinbaren kann. 

NW 5 (1) Ehe und Familie werden als die Grundlagen der menschlichen Gesellschaft anerkannt. Sie stehen unter dem besonderen 
Schutz des Landes. Die Mutterschaft und die kinderreiche Familie haben Anspruch auf besondere Fürsorge. 

(2) Familien- und Erwerbsarbeit sind gleichwertig. Frauen und Männer sind entsprechend ihrer Entscheidung an Familien- 
und Erwerbsarbeit gleichberechtigt beteiligt. 

RP 23 (1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. 

(2) Besondere Fürsorge wird Familien mit Kindern, Müttern und Alleinerziehenden sowie Familien mit zu pflegenden Angehö-
rigen zuteil. 

SL 22 

23 

Ehe und Familie genießen den besonderen Schutz und die Förderung des Staates. 

Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge des Staates. 

Wer in familiärer Gemeinschaft Kinder erzieht oder für andere sorgt, ist durch die staatliche Ordnung zu schützen und zu för-
dern. 
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Ausarbeitung für den SoA „VR“ zu Staatszielen in Landesverfassungen (I+D-Dienst/L 206, Stand: August 2013) 

 

Land Artikel Schutz und Förderung von Familie und Elternschaft 

SN 22 [Schutz von Ehe und Familie] 

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz des Landes. 

(2) Wer in häuslicher Gemeinschaft Kinder erzieht oder für Hilfsbedürftige sorgt, verdient Förderung und Entlastung. 

(3) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuerst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre 
Betätigung wacht das Land. 

(5) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. 

ST 24 (Schutz von Ehe, Familie und Kindern) 

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. 

(2) Wer in häuslicher Gemeinschaft für Kinder oder Hilfsbedürftige sorgt, verdient Förderung und Entlastung. Das Land und 
die Kommunen wirken insbesondere darauf hin, daß für die Kinder angemessene Betreuungseinrichtungen zur Verfügung 
stehen. 

TH 17 (1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. 

(2) Wer in häuslicher Gemeinschaft Kinder erzieht oder für andere sorgt, verdient Förderung und Entlastung. 

(3) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. 
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Ausarbeitung für den SoA „VR“ zu Staatszielen in Landesverfassungen (I+D-Dienst/L 206, Stand: August 2013) 

 

Land Artikel Schutz und Förderung der allgemeinen Gesundheit 

BB 45 (Soziale Sicherung) 

(1) Das Land ist verpflichtet, im Rahmen seiner Kräfte für die Verwirklichung des Rechts auf soziale Sicherung bei Krankheit, 
Unfall, Invalidität, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und im Alter zu sorgen. Soziale Sicherung soll eine menschenwürdige und 
eigenverantwortliche Lebensgestaltung ermöglichen. 
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Ausarbeitung für den SoA „VR“ zu Staatszielen in Landesverfassungen (I+D-Dienst/L 206, Stand: August 2013) 

 

Land Artikel Recht auf angemessenen Wohnraum 

BY 106 (1) Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf eine angemessene Wohnung. 

(2) Die Förderung des Baues billiger Volkswohnungen ist Aufgabe des Staates und der Gemeinden. 

BE 28 (1) Jeder Mensch hat das Recht auf angemessenen Wohnraum. Das Land fördert die Schaffung und Erhaltung von ange-
messenem Wohnraum, insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen, sowie die Bildung von Wohnungseigentum. 

BB 47 (Wohnung) 

(1) Das Land ist verpflichtet, im Rahmen seiner Kräfte für die Verwirklichung des Rechts auf eine angemessene Wohnung zu 
sorgen, insbesondere durch Förderung von Wohneigentum, durch Maßnahmen des sozialen Wohnungsbaus, durch Mieter-
schutz und Mietzuschüsse. 

HB 14 Jeder Bewohner der Freien Hansestadt Bremen hat Anspruch auf eine angemessene Wohnung. Es ist Aufgabe des Staates 
und der Gemeinden, die Verwirklichung dieses Anspruchs zu fördern. 

MV 17 (Arbeit, Wirtschaft und Soziales) 

(2) Land, Gemeinden und Kreise wirken im Rahmen ihrer Zuständigkeit darauf hin, daß jedem angemessener Wohnraum zu 
sozial tragbaren Bedingungen zur Verfügung steht. Sie unterstützen insbesondere den Wohnungsbau und die Erhaltung vor-
handenen Wohnraums. Sie sichern jedem im Notfall ein Obdach. 

NI 6a (Arbeit, Wohnen) 

Das Land wirkt darauf hin, daß jeder Mensch Arbeit finden und dadurch seinen Lebensunterhalt bestreiten kann und daß die 
Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum versorgt ist. 

RP 63 Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände wirken auf die Schaffung und Erhaltung von angemessenem Wohnraum 
hin. 
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Ausarbeitung für den SoA „VR“ zu Staatszielen in Landesverfassungen (I+D-Dienst/L 206, Stand: August 2013) 

 

Land Artikel Recht auf angemessenen Wohnraum 

SN 7 (Menschenwürdiges Dasein als Staatsziel) 

(1) Das Land erkennt das Recht eines jeden Menschen auf ein menschenwürdiges Dasein, insbesondere auf Arbeit, auf an-
gemessenen Wohnraum, auf angemessenen Lebensunterhalt, auf soziale Sicherung und auf Bildung, als Staatsziel an. 

ST 40 (Wohnung) 

(1) Das Land und die Kommunen haben durch die Unterstützung des Wohnungsbaues, die Erhaltung vorhandenen Wohn-
raumes und durch andere geeignete Maßnahmen die Bereitstellung ausreichenden, menschenwürdigen Wohnraumes zu an-
gemessenen Bedingungen für alle zu fördern. 

(2) Das Land und die Kommunen sorgen dafür, daß niemand obdachlos wird. 

TH 15 Es ist ständige Aufgabe des Freistaats, darauf hinzuwirken, daß in ausreichendem Maße angemessener Wohnraum zur Ver-
fügung steht. Zur Verwirklichung dieses Staatsziels fördern das Land und seine Gebietskörperschaften die Erhaltung, den 
Bau und die Bereitstellung von Wohnraum im sozialen, genossenschaftlichen und privaten Bereich. 
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Ausarbeitung für den SoA „VR“ zu Staatszielen in Landesverfassungen (I+D-Dienst/L 206, Stand: August 2013) 

 

Land Artikel Recht auf gute Verwaltung 

BE 66 (Die Verwaltung) 

(1) Die Verwaltung ist bürgernah im demokratischen und sozialen Geist nach der Verfassung und den Gesetzen zu führen.  
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Ausarbeitung für den SoA „VR“ zu Staatszielen in Landesverfassungen (I+D-Dienst/L 206, Stand: August 2013) 

 

Land Artikel Informationszugang 

BB 21 (Recht auf politische Mitgestaltung) 

(4) Jeder hat nach Maßgabe des Gesetzes das Recht auf Einsicht in Akten und sonstige amtliche Unterlagen der Behör-
den und Verwaltungseinrichtungen des Landes und der Kommunen, soweit nicht überwiegende öffentliche oder private In-
teressen entgegenstehen.  

SN 34 [Auskunft über Umweltdaten] 

Jede Person hat das Recht auf Auskunft über die Daten, welche die natürliche Umwelt in ihrem Lebensraum betreffen, 
soweit sie durch das Land erhoben oder gespeichert worden sind und soweit nicht Bundesrecht, rechtlich geschützte Inte-
ressen Dritter oder überwiegende Belange der Allgemeinheit entgegenstehen. 

ST 6 (Datenschutz, Umweltdaten) 

(2) Jeder hat das Recht auf Auskunft über die Vorhaben und Daten im Verfügungsbereich der öffentlichen Gewalt, welche 
die natürliche Umwelt in seinem Lebensraum betreffen, soweit nicht Bundesrecht, rechtlich geschützte Interessen Dritter 
oder das Wohl der Allgemeinheit entgegenstehen. Das Nähere regeln die Gesetze. 
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Ausarbeitung für den SoA „VR“ zu Staatszielen in Landesverfassungen (I+D-Dienst/L 206, Stand: August 2013) 

 

Land Artikel Beispiele für die Bündelung grundlegender Staatsziele  

BB 2 (Grundsätze der Verfassung) 

(1) Brandenburg ist ein freiheitliches, rechtsstaatliches, soziales, dem Frieden und der Gerechtigkeit, dem Schutz der natürli-
chen Umwelt und der Kultur verpflichtetes demokratisches Land, welches die Zusammenarbeit mit anderen Völkern, insbe-
sondere mit dem polnischen Nachbarn, anstrebt.  

HB 65 (Aufbau und Aufgaben des Staates) 

(1. Allgemeines) 

Die Freie Hansestadt Bremen bekennt sich zu Demokratie, sozialer Gerechtigkeit, Freiheit, Schutz der natürlichen Umwelt, 
Frieden und Völkerverständigung. 

Sie fördert die grenzüberschreitende regionale Zusammenarbeit, die auf den Aufbau nachbarschaftlicher Beziehungen, auf 
das Zusammenwachsen Europas und auf die friedliche Entwicklung der Welt gerichtet ist. 

Die Freie Hansestadt Bremen bekennt sich zum Zusammenhalt der Gemeinden des Landes und wirkt auf gleichwertige Le-
bensverhältnisse hin. 

MV 2 (Staatsgrundlagen) 

Mecklenburg-Vorpommern ist ein republikanischer, demokratischer, sozialer und dem Schutz der natürlichen Lebensgrundla-
gen verpflichteter Rechtsstaat. 

NI 1 (Staatsgrundsätze, Landessymbole, Hauptstadt) 

(2) Das Land Niedersachsen ist ein freiheitlicher, republikanischer, demokratischer, sozialer und dem Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen verpflichteter Rechtsstaat in der Bundesrepublik Deutschland und Teil der europäischen Völkergemein-
schaft. 
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Ausarbeitung für den SoA „VR“ zu Staatszielen in Landesverfassungen (I+D-Dienst/L 206, Stand: August 2013) 
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Land Artikel Beispiele für die Bündelung grundlegender Staatsziele  

SN 1 [Verfassungsgrundsätze] 

Der Freistaat Sachsen ist ein Land der Bundesrepublik Deutschland. Er ist ein demokratischer, dem Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen und der Kultur verpflichteter sozialer Rechtsstaat. 

ST 2 (Grundlagen) 

(1) Das Land Sachsen-Anhalt ist ein demokratischer, sozialer und dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen verpflichte-
ter Rechtsstaat. 

TH 44 (Grundlagen) 

(1) Der Freistaat Thüringen ist ein Land der Bundesrepublik Deutschland. Er ist ein demokratischer, sozialer und dem Schutz 
der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen verpflichteter Rechtsstaat. 
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